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Philippika gegen diese Waffe im besonderen
war. Er hat dadurch besonderes Missvergnigen
erregt, dass er, wie dies de Freycinet auf der
Tribine bestatigte, fir die Reduktion der Ca-
dres eingetreten ist. Der General wird am
23. Januar 1895, wie die Generale de Colomb,
Fevrier, Lewal, Carré de Bellemare, Thomassin
und viele andere von der unerbittlichen Alters-
grenze erreicht werden. Er ist Inhaber des
Grosskreuzes der Ehrenlegion und besitzt die
Militdrmedaille.

Was seine Ideen iiber die Abristung betrifft,
so bestehen dieselben darin, dass am Tage, wo
der Krieg erklirt wird, mit dem letzten Mann
und mit dem letzten Gewehr und Sou gekampft
werden miisse und dass jeder Franzose alsdann
wissen werde, dass er nur die Wahl zwischen
einem ruhmvollen Tode und dem Kriegsgericht
habe. R

Beitrag zu dem Artikel {iber die
Wirkung der neuen Geschosse.

Aus dem Bericht dber die im Auftrage des
Generalstabes der deutschen Armee von Ober-
stabsarzt Schjerning ausgefiihrten Versuche iiber
die Durchschlagskraft und Wirkung der Ge-
schosse fiigen wir als Erglnzung des Berichtes in
Nr. 24 d. Bl noch folgendes bei: Die Schiisse
wurden aus Entfernungen von 50 bis 2000 m
abgegeben.  Die friiher geleugnete Deformation
der Mantelgeschosse ist bei 4,5 °/ aller Treffer
und bei Knochenschiissen bei 14 °/o beobachtet
worden; ja es kamen noch bis 120 m Zersto-
rungen und Zersprengungen des Geschosses nebst
Mantel vor. Von 1600 Metern ab hort die
grosste Verinderung der Geschosse auf. Kine
Verbrennung der Gewebe durch den durchschla-
genden Mantel der Geschosse ist ausgeschlossen.
Hinsichtlich der Schussverletzungen sind streng
begrenzte Zonen nicht zu unterscheiden. Die
Wirkung der Geschosse verringert sich allméh-
lig, das Herz wird bei gefiillten Kammern ge-
troffen und zerrissen, zeigt aber auch leer in allen
Entfernungen Lochschiisse. Schiisse durch die
Lungen sind an 22 lebenden Personen beobachtet
worden, welche durch Ungliicksfille verletzt
wurden. Bei Schideln wurden auf 1600 m und
2000 m Lochschiisse beobachtet, wihrend bis zu
diesen Entfernungen der Schidel zerschmettert und
sertriimmert wurde. Knochensplitterungen waren
bei 600 m vollkommen, bis 1200 m fanden sich
Knochenteile in die hinter den durchschossenen
Knochen befindlichen Gewebe eingesprengt, mit
1600 m nimmt die Durchschlagskraft der Ge-
schosse und die Wirkung ab, ist aber bis auf
2000 m noch nicht verschwunden, da auch auf
diese- Entfernung Knochenzersplitterungen mit

Einsprengung in Weichteile vorkommen. Im all-
gemeinen ist also die Zersplitterung der grossen
Robirknochen auf alle Entfernungen dieselbe und
sind Zersplitterungen bei Nahschiissen kleiner,
bei Fernschiissen grdsser. B.

Militdrisch-Politische Blitter pro 1894. Leipzig,
Wilbelm Friederich, Verlagsbuehhandlung.
Monatlich erscheint ein Heft. Preis pro
Quartal Fr. 3. 35.

Die Zeitschrift stellt an die Spitze ihres Pro-
grammes, die felsenfeste Grundlage der Armee
sei die Autoritit und vor allem die Autoritdt
des kaiserlichen Kriegsherrn und der Gedanke
des Volkes in Waffen: Die allgemeine Wehr-
pflicht, welche den Nahrboden bildet, aus wel-
chem die Armee ihre Lebenskrifte zieht. Sie
betrachte es als die Hauptaufgabe, den unzer-
trennlichen Zusammenhang der Interessen der
Armee mit denen von Staat und Volk deutlich
zu machen. Es ergiebt sich hieraus, dass die
» Militirisch-Politischen Blatter* notwendig die
Erwiagung politischer Fragen in den Kreis ihrer
Betrachtungen und Erwigungen ziehen miissen,
ohne im gewdhnlichen Sinne Politik treiben zu
wollen. Sie beabsichtigen, die Fragen mit voller
Wahrung ihrer Selbststindigkeit, doch in steter
Ricksicht auf die Autoritit des obersten Kriegs-
herrn und der staatlichen Ordnung zu be-
handeln.

Der Prospekt sagt: ,Triger des Geistes der
Armee, der in erster Linie den Erfolg unserer
Fahnen verbiirgt, ist das Offizierskorps, deshalb
betrachten die ,M. P. BL.“ als vornehmstes Ziel
die Erziehung, Schulung und Fortbildung eines
kriegstiichtigen Offizierskorps, dem mit gleicher
Wichtigkeit die Tichtigkeit des Unteroffiziers-
korps zur Seite gestellt wird. Die Ausristung
der Armee und somit die Wehrhaftigkeit des
Vaterlandes konnen fiir alle Fille nur sicher ge-
stellt werden durch die Vaterlindische Industrie
und Gewerbe. Deshalb wird die Pflege und
Forderung der Interessen derselben, soweit sie
direkt oder indirekt fiir die Interessen der Armee
arbeiten, das Bestreben der ,M. P. BL.“ sein.
Selbstverstindlich wird auch der Ventilierung
reiner militirisch-technischer Fragen ein breiter
Raum gewdhrt und eine erschopfende Ubersicht
iiber die Bewegungen und Entwickelungen fremder
Armeen geboten.®

Als Inhalt des V. Heftes filhren wir hier an:
1. Die konservative Opposition und die Autoritat
der Regierung; 2. Bemerkungen zu der Wert-
schatzung Fritz Honigs als Kriegshistoriker;
3. Die innere Linie in Wellingtons erstem Feld-
zug; 4. Der russisch-tirkische Feldzug in Asien
1877/78; 5. Englands Mittelmeerstellung; 6. Die
Wirkung der Geschosse des kleinkalibrigen Ge-



wehres in der Schlacht; 7. Neues aus verschie-
denen Armeen; 8. Biicherschau. Anzeigen.

Samtliche Artikel sind von hohem Interesse
und mit grosser Sachkenntnis behandelt.

Duell und Ehre, von C. Balan, Konigl. Konsisto-
rialrat. gr. 8 30 S. Berlin 1892, Verlag
von Walther & Apolant. Preis 70 Cts.

Die Abhandlung soll einen Beitrag zur prak-

tischen Losung der Duellfrage unter besonderer
Beriicksichtigung der Verhaltnisse des deutschen
Offizierskorps bilden. Die Verteidiger des Zwei-
kampfes sagen, ,die Ehre gehe iiber das Leben*;
der Verfasser bekdmpft diese Ansicht vom Stand-
punkt der Religion und der staatlichen Gesetz-
gebung. Er giebt zwar zu: dass sich mit eini-
gem Recht gegen die gerichtliche Sihne einwen-
den lasse, dass erfahrungsgemiss die Gerichte
den Beleidigungen gegeniiber oft eine wenig an-
gebrachte Milde walten lassen. Aber wenn auch
dieses nicht der Fall ware, wiirde die Unsitte
des Duelles bei den herrschenden Standesansich-
ten nicht vermindert werden.

S. 21 spricht der Verfasser die Ansicht aus:
»Die durch allerhdchste Verordnung vom 2. Mai
1874 im preussischen Heere eingefiihrten Ehren-
gerichte der Offiziere setzen das Offizierskorps
vollig in die Lage, den vom christlichen und
sittlichen Standpunkt aus verwerflichen Zwei-
kampf ohne Gefahr fir die Tichtigkeit des
Standes aus der Armee endgiiltig zu entfernen.*
Auf die weitere Ausfilhrung missen wir hier
verzichten. Wir wollen nur noch erwihnen:
Auch als vorziigliches Erziehungsmittel zur Auf-
rechterhaltung der kriegerischen Tugend im Heere
will der Verfasser den Zweikampf nicht gelten
lassen. Er sagt: ,Warum sollte unsere Armee,
um sie kriegstichtig und wahren Ehrgefiihles
voll zu erhalten, einer Institution bedirfen,
welche die tapfersten Volker alter und neuer
Zeit nicht gekannt haben? Wohl muss der Krie-
ger schon im Frieden die Waffen diben lernen,
sich Mut, Entschlossenheit, Ausdauer anzueignen
suchen . . . aber der deutsche Offizier hat heut-
zutage als kiihner Reiter, als Schwimmer und
Turner, auf dem Schiessplatz und auf dem Ma-
noverfeld Gelegenheit genug, sich korperlich und
geistig auszubilden, dass dereinst in der Stunde
der Gefahr Kaiser und Vaterland auf ihn als
einen ganzen Mann zihlen konnen.“

Der Verfasser vertritt seinen Standpunkt mit
Geschick. Gleichwohl wird es ihm nicht ge-
lingen, allgemein zu dberzeugen. Man wird
wohl vielfach zugeben, dass moglichste Einschrin-
kung des Duelles wiinschenswert sei. Ganz wird
sich dasselbe schwerlich so bald aus den stehenden
Heeren verbannen lassen. In diesen ist einmal die
Ansicht vorhanden: Wer fiir andere sein Leben
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einsetzen muss, soll dieses aach fir sich selbst
einsetzen diirfen. Viele Offiziere halten ritter-
lichen Sinn und Zweikampf fir unzertrennlich.
Der osterreichische Rittmeister von Varicourt
in seinen Gedichten sagt:
»Fehlen Ritter einst dem Heere,
Fehlt Bewegung einst dem Meere,
Mag es wohl als Spiegel blinken,
Bs wird faunlen, es wird stinken.®
Uber den Zweikampf ist schon viel gesprochen
und geschrieben worden. Es wird aber noch
lange dauern, bis die Ansichten dber den Gegen-
stand einig gehen!

Eidgenossenschaft.

— (Kriegsmaterialbeschaffung.) Die vom Bundesrat ver-
langten, in das Budget pro 1895 einzunschaltenden Kredite
beschlagen im einzelnen folgende Posten: Bekleidung
Fr. 419,470, Bewaffnung und Ausriistung Fr. 1,389,500,
Equipementsentschidigung 236,555, Kriegsmaterial (Neu-
anschaffungen) 478,230, Summa Fr. 2,523,775, Festungs-
mittel : a) St. Gotthard Fr. 84,800, b) St. Maurice
Fr. 199,500. Total neu verlangter Kredite Fr. 2,808,075.
Durch Schlussnahme der Rite im Prinzip bewilligte
Kredite: Vermehrung der Munitionen. Letzte Quote der
Vermehrung der Infanteriemuunitionen Fr. 675,000, letate
Quote der Ausriistung fiir Beobachter und Maschinen-
gewehrschiitzen fiir den St. Gotthard Fr. 73,200. Total
Fr. 8,556,275,

— (Landsturmgesetz.) Zum Traktandum Landsturm-
gesetz beantragt die Kommission des Nationalrates (wie
bereits gemeldet) einstimmig, die Erledigung der Diffe-
renzen zum Beschluss des Stdnderates big zu der Bera-
tung der neuen Heeresorganisation zu verschieben.

Gregen diesen Ordnungsantrag und fiir die Fortsetzung
der Beratung des Gesetzentwurfes sprach Bundesprisi-
dent Frey, der es als inopportan bezeichnete mitten
in der Diskussion diese plotzlich abzubrechen und den
Gegenstand fiir lingere Zeit unfertig liegen zu lassen.
Die Frage sei einfach die, ob man den Unterricht fiir
den Landsturm einfilhren wolle oder nicht; wenn ja,
wire es dann im Grunde ziemlich gleichgiiltig, ob der
Beschluss des Stinderates oder der des Nationalrates
angenommen werde. Voraussichtlich werde der Stéinderat
nachgeben, wenn der Nationalrat im Prinzip die Ein-
fihrung des Unterrichtes beschlosse. Mit 60 gegen 34
Stimmen pflichtete der Rat dem Antrag der Kommis-
sionsreferenten Miiller und Thelin bei.

— (Die Artilleriekommission) wird fiir die Amtsperiode
vom 1. April 1894 bis 1. April 1897 bestellt aus den
Herren: Oberst Schumacher, Arnold, Waffenchef der
Artillerie, Prasident; Oberst Hebbel, Otto, Oberinstruk-
tor der Artillerie, in St. Gallen; Oberst v. Steiger, Al-
fred, Chef der adm. Abteilung der eidg. Kriegsmaterial-
verwaltung; Oberst v. Orelli, Konrad, Chef der techni-
schen Abteilung der eidg. Kriegsmaterialverwaltung, beide
in Bern; Oberst Roth, Alfred, Chef der Artillerie-Ver-
suchsstation in Thun; Oberst Turretini, Theodor, in
Genf; Oberstlieutenant Buser, Jakob, in Sissach; Oberst-
lieutenant von Tscharner, Friedrich, in Thun; Major
Dubied, Eduard, in Couvet. "

— (Ersatzptlicht betreffend Vermtigen des Grossvaters.)
Die von einer Kantonsbehorde anlisslich eines Spezial-
falles aufgeworfene Frage, ob ein Ersatzpflichtiger, von
dessen Eltern nur noch der Vater lebt, die Mutter da-
gegen gestorben ist, fir das ihm dereinst zufallende



	Militärisch-Politische Blätter pro 1894

